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08. April 2021 

Einführung erweiterte Liste ambulant vor stationär im Kanton Bern 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Der Kanton Bern hat unter Einbezug der Vertreter der Begleitgruppe «Ambulant vor Stationär» 
entschieden, eine erweiterte Liste mit ambulant durchzuführenden Eingriffen für den Kanton Bern am 
1.7.2021 einzuführen. Demzufolge sollen elektive Behandlungen und Untersuchungen, welche auf einer 
Liste auf unserer Website publiziert werden, zukünftig ambulant durchgeführt werden. Dabei werden die 
Eingriffe (Liste Gültig ab 1. Januar 2020, Version 0.2) sowie die Ausnahmekriterien vom Kanton Luzern 
übernommen, siehe online unter:  
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/spitalversorgung/spitalfinanzierung/ambulant-
vor-stationaer.html 
 
 
Der Kanton Bern wird unter Einbezug der Entwicklung weiterer kantonaler Listen Erweiterungen und 
Anpassungen vornehmen. Erstmals wird frühestens eine Anpassung auf den 1.01.2022 erfolgen. 
 
 
Stationär erbrachte Leistungen müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein (Art. 32 KVG). Der 
Kanton Bern wird die Wirtschaftlichkeit stationärer Behandlungen mit der Einführung der erweiterten 
Liste prüfen. Er wird sich nur dann an den Behandlungskosten beteiligen, wenn besondere Umstände, 
vorliegen, welche eine stationäre Durchführung, gemäss der oben erwähnten Ausnahmekriterien, des 
Eingriffs erfordern und rechtfertigen. Diese Massnahmen korrigieren Fehlanreize im heutigen 
Tarifsystem. 
  
 
Derr Kanton Bern ist bestrebt den Prozess möglichst einfach zu halten und verzichtet von daher auf eine 
ex ante Prüfung bzw. Kostengutsprache. 
 
 
Die Entscheidung ob nach einem ambulant geplanten Eingriff eine Entlassung nach Hause möglich ist, 
trifft weiterhin der behandelnde Arzt auf Basis nachvollziehbarer medizinischer Kriterien. 
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Für weitere Fragen steht Ihnen Isabelle Bachor (isabelle.bachor@be.ch; Tel. 031 633 79 66) zur 
Verfügung. 

 

   

Freundliche Grüsse 

Spitalamt 

 

 

 

Fritz Nyffenegger 

Vorsteher 
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